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ben ^od) aufgerichteten fdjmucï mit fettem |rotg oetïïei»
beten unb non Stieffingreifen gufammengehaltenen Boilern,
foroie bte otelen Seitungen, bte im Untergefchofj noch offen
gutage liegen, fchliefjen ficlj an.

®er erfte ©tocJ beS BerroaltungSgebäubeS
enthält bie Singerie mit bem ®ro<ienra«m, ben |jänge=
räumen, Slälj-, Kaften= unb- ©lättegimmer, alle in bell,
roeifj unb grau ober roetff unb beige gehalten. Sex
groeite ©tocf bie SBoljnungen he§ BerroalterS unb ein=

seiner Beamter, ber britte bie 3weiergimmer beS ißer=
fonalS nebft SBafcpaum unb ben &ageSräumen mit
ihren meiten AuSblicfen fiber Bafel |inau§ in bie Sanb=

fôaft.
®aS Qfoliergebäube, baS beftimmt ifi, bie non

anftedenben Kranî|etten unb ©pibentien Befallenen auf=
gunebmen, bie bis jetjt im |)ilfSfpital untergebracht werben
mufften, ifi ungemein ftrmreidi angelegt in 9iüctficf)i gerabe
auf biefe Dotierung mit feinen getrennten ©äugen für
SBäfdje, für bte Küche unb för bte Berbhtbung mit ben

fünftigen Bauten. @S enthält im Untergefcfjoff neben
KeEerräumen, Saboratorien, im hochgelegenen ©rbgefdjofj,
rote auc| im erften ©tocfroerf bie Kranïengimmer mit
ihren Siebenräumen, im groeiten ©tocf ©ingelgimmer nebft
benjenigen für baS Qfolierperfonal. Sffieil |ter feljr oft
©djroerfranfe untergebracht finb, ftnb bie Siäume im
gangen Heiner gehalten unb ba alles roie bei einer gro--
|en Abteilung bi§ ins ©inline ausgerüstet roerben m«§te,
um nicht ben Bebarf aus anbeten Abteilungen begießen

SU muffen, roaren bie Soften oerhälfniSmapg pd)- Sind;
lier ift alles IjeU unb luftig. ©ine ^erraffe, bte bem

gansen ©ebäube entlang läuft, ermöglicht eS, bie Betten
auf fie fjtnauSsufcpeben. AnfteEe ber Säuteinric^tungen
ftnb finnreidp Sidjtfignale getreten, roeld>e eine gute Son-
trolle für Kranfe unb ißerfonal ermöglichen. ©in Dpe=
rations* unb ein ©terilifierraum finben ftch ebenfalls.
Seeîfic^en in jebem ®tod ermöglichen Berteilung unb
SBarmbatten ber ©peifen, forote bie peinliche ©terilifation
beS gebrausten ©efdjirrS. ®ie meinen Betten unb baS
fcfjmucfe SRobiltar ftnb abroafc|bar. AEeS Ijai ben pü'en,
freunblichen ©haralter beS Sanatoriums, obne jene mip
farbenen ®öne, bie früher mit bem Begriff beS SpitalS
ebenfo untrennbar oerbunben roaren, roie ber Syfol* unb
Karbolgerucl), ber heute banf ber afeptifSen SRetf)obe
ebenfalls oetfdjrounben ift.

»iijwifsiêaît.
®ie fSsneijertfSc Atbeltlmarülöge. Sin ben @r=

bebungen beS eibgetiöffifc|en Arbeitsamtes über bie
Sage ber 3«buftrie im 1. Quartal 1 925 be=

teiligten fxctj inSgefamt 1287 Betriebe. Qn ben erfaßten
Betrieben roaren am legten Qähltag beS Berict)tSquat=
talS 179,737 Arbeiter befcljäftigt. ®er Befrf)äftigungS=
grab im 1. Quartal i925 roirb oon 74,2 % alier er®

fafjten Betriebe als befriebigenb bis gut unb oon 25,8 7»
als fehlest begegnet. Sluf bie Betriebe mit beliebigem
bem bis gutem Bef^äftigungSgrab entfallen 80,9 % aller
erfaßten Slrbeiter, auf bie Beiriebe mit fcf)Icc£)tem Be»
päfitgungSgrab 19,1 ®/o. ®er Befchäftigungsüoeffigient,
ber ben BefdfäftigungSgtab in einer einsigen 3at)l sum
AuSbrucü bringt, beträgt im BerichtSquartal für bie @e=

famtljeit aEer erfaßten Betriebe 99 fünfte. ®er burc|=
fcpittliche BefdjäfligungSgrab fann mithin als-befrie
bigenb begegnet roerben.

S)aS SttnbeSgefeg über We bftrafliäse AuS&tlftung.
vin Sugern roaren unter bem Borftg beS Qentralprä*
fibenten ®r. £fdjumi, SlegierungSrat in Bern, bie
®ire!tion unb ber Qentraloerfianb beS ©chroeigerifehen
©eroerbeoerbanbeS gur Beratung unb gwr Bereinigung

beS BunbeSgefe|eS fiber bie berufliche SluSbilbung
oerfammelt. ®er non bet ®ireftion umgearbeitete @nt--

rourf beS etbgenöffifdjen Arbeitsamtes in biefer SRaterte
rourbe nad) me|rftünbtgen intenfioen Ber^anblungen gut=
gelieipn. ®ie bereinigte Borlage foü nun an bie QaljreS'
oerfammlung beS ©!|roeiger. ©eroerbeoerbanbeS, welche
am 4. unb 5. ffuli in Baben ftattfinben roirb, roeiter
geleitet roerben.

Heber bie l®f|eb»8ß öer Botfcfjilften gut Be»
îiiiipfwng ber IWet« unb S®|«ttng§itot f)at ber Bun
belrat folgenben Bef^lu^ gefap:

Art. 1. ®ie Borfc^riften beS BmtbeSratSbefdfluffeS
oom 9. Ipril 1920 betreffenb Beïâmpfung ber SJltet'
unb SBofjnungSnot roerben, foroeit fie gemäf bem Bun=
beSratSbefcl)lu§ oom 28. Quit 1922 nodf in ^raft fielen,
na^ 3J?a|gabe ber folgenben Beftimmungen aufge|oben :

Art. 2. ®te geftfi^t auf bie BunbeSratSbefi^lfiffe
oom 9. Iprihl920 unb 28. Quli 1922 erlaffenen Jan»

tonalen AuSfüpungSbefiimmungen Hinnen oom 1. Quit
1925 pnroeg nur ko^ angeroanbt roerben : a) auf SJliet»

oerträge fiber SBo^nungen oon mep als 3 Qimmern,
mit SKtrfung bis längfteni 1. SJtai 1926; b) auf SJÎlet*

oerträge fiber SBo^nungen bis gu 3 Qimmern mit 3Bir=
ïung bis längftenS 1. ilUroem&er 1926.

Art. 3. Bei ber QefifleEung ber QaEjl ber Qimmer
einer SBobnung finb SHanfarben, Kammern unb ä^nlidbe
EEäume nlc^t mitgugäpen. Sie gur Beurteilung ber Be=

gefjren ber SHieter guftänbigen 'Beworben entf^eibeu im
©treitfaüe auc| fiber bie Qugeprigfeit ber SGBo^nung

gur einen ober cmbern Kategorie.
Art. 4. ®ie IRegierungen ber Kantone, in benen

nod) AuSfüpungSbeftimmungen gu ben BunbeSratSbe=

f^löffeti oom 9. April 1920 unb 28. Quli 1922 tn
Kraft fielen, fömten innerhalb ber in Art. 2 fefigefetjten
©rengen bte ©eltungSbauer ber ©ntfdjetbe über SRietginS«
feftfetjungen ober Aufhebung ber Kfinbtgung ben üblichen
KlinbiguttgSterminen anpaffen. — ®ie Regierungen biefer
Kantone finb ebenfsöS befugt, bie Termine gu beftimmen,
bis gu benen für bie 2Bo|nungen ber einen ober ber
anbern Kategorie Begepen ber SDtieter bei ber guftän=
bigen Bebörbe angebras|t werben !önnen.

Art. 5. ®ie AuSffipungSbeftimmungen ber Kantone
gu ben BunbeSratSbefcblfiffen oom 9. April 1920 unb
28. Quli 1922 treten opte weiteres au|er Kraft, foroett
fie mit ben Botfcpiften beS gegenwärtigen Befd^luffeS
rtid^t mep oereinbar ftnb.

Art. 6. ®te oon ben guftänbigen Beworben oor bem
1. Quli 1925 getroffenen ©ntfcpibe roerben burdj ben
gegenwärtigen Bef^lu§ meist berührt. — 9tad) Ablauf
ber in bem ©ntfd^eibe feftgefe^ten ®auer unterliegen bie

burdh fie georbneten Mietoerhältniffe ben Beftimmungen
beS gegenwärtigen BefdjluffeS.

®er BunbeSrat begleitet biefen BefdhIuÇ mit einem
ausführlich gehaltenen Bericht an bie BunbeSoerfamm=
lung, ©r macht barm auch unoerbinblich oerfdhtebene
Anregungen auf Ausbau beS QbligationenredhteS, alfo
beS orbentlishen Rechtes, im Qntereffe beS 3Rteterfchut)eS
in QeWen ftarîeu SBohnungSmangetS, unb er möchte mit
bem Bericht bie ®isïuffion fiber biefe Angelegenheit, oor
allem auch tu ben eibgenöffifcljen Stäten, in bie SBege
leiten,

Ar6ettö»§ggfe«e. ®aS Qnternationale Arbeitsamt
in ©enf hol ber Bubüfaiton eines großen iEuftrier=
ten SammelroerfeS über bte Arbeitshygiene begonnen,
baS in QaSgiMn unb fpäter in einem ftarfen Banbe er=

fdheint, oon ben bebeutenbften Fachmännern oerfafjt unb
aEeS umfaffen roirb, roaS bis ar;l)tn in ben oerfc£)iebe=

nen Säubern auf bem ©ebiete erforfsht unb ergtelt roor^
ben ift. AuS ben Qttbufitien, bie gur Behanblung ge=
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den hoch aufgerichteten schmuck mit Hellem Holz verklei-
deten und von Messingreifen zusammengehaltenen Boilern,
sowie die vielen Leitungen, die im Untergeschoß noch offen
zutage liegen, schließen sich an.

Der erste Stock des Verwaltungsgebäudes
enthält die Lingerie mit dem Trockenraum, den Hänge-
räumen, Näh-, Kasten- und- Glättezimmer, alle m hell,
weiß und grau oder weiß und beige gehalten. Der
zweite Stock die Wohnungen des Verwalters und ein-
zelner Beamter, der dritte die Zweierzimmer des Per-
sonals nebst Waschraum und den Tagesräumen mit
ihren weiten Ausblicken über Basel hinaus in die Land-
schuft.

Das Jsoliergebäude, das bestimmt ist, die von
ansteckenden Krankheiten und Epidemien Befallenen auf-
zunehmen, die bis jetzt im Hilfsspital untergebracht werden
mußten, ist ungemein sinnreich angelegt in Rücksicht gerade
auf diese Isolierung mit seinen getrennten Gängen für
Wäsche, für die Küche und für die Verbindung mit den

künftigen Bauten. Es enthält im Untergeschoß neben
Kellerräumen, Laboratorien, im hochgelegenen Erdgeschoß,
wie auch im ersten Stockwerk die Krankenzimmer mit
ihren Nebenräumen, im zweiten Stock Einzelzimmer nebst
denjenigen für das Jsolierpersonal. Weil hier sehr oft
Schwerkranke untergebracht sind, sind die Räume im
ganzen kleiner gehalten und da alles wie bei einer gro-
ßen Abteilung bis ins Einzelne ausgerüstet werden mußte,
um nicht den Bedarf aus anderen Abteilungen beziehen
zu müssen, waren die Kosten verhältnismäßig hoch. Auch
hier ist alles hell und luftig. Eins Terrasse, die dem

ganzen Gebäude enîlang läuft, ermöglich! es, die Betten
auf sie hinauszuschieben. Anstelle der Läuteinrichtungen
sind sinnreiche Lichtsignale getreten, welche eine gute Kon-
trolle für Kranke und Personal ermöglichen. Ein Ope-
rations- und ein Sterilisierraum finden sich ebenfalls.
Teeküchen in jedem Stock ermöglichen Verteilung und
Warmhalten der Speisen, sowie die peinliche Sterilisation
des gebrauchten Geschirrs. Die weißen Betten und das
schmucke Mobiliar sind abwaschbar. Alles hat den hellen,
freundlichen Charakter des Sanatoriums, ohne jene miß-
sarbenen Töne, die früher mit dem Begriff des Spitals
ebenso untrennbar verbunden waren, wie der Lysol- und
Karbolgeruch, der heute dank der aseptischen Methode
ebenfalls verschwunden ist.

Me schweizerische ArbeitsWarkilsge. An den Er-
Hebungen des eidgenössischen Arbeitsamtes über die
Lage der Industrie im 1. Quartal 1925 be-

teiligten sich insgesamt 1287 Betriebe. In den erfaßten
Betrieben waren am letzten Zähltag des Berichtsquar-
tals 179,737 Arbeiter beschäftigt. Der Beschäftigungs-
grad im 1. Quartal 1925 wird von 74,2 °/o aller er-
faßten Betriebe als befriedigend bis gut und von 25,8 °/o
als schlecht bezeichnet. Auf die Betriebe mit befriedigen-
dem bis gutem Beschäftigungsgrad entfallen 80,9 °/o aller
erfaßten Arbeiter, auf die Betriebe mit schlechtem Be-
schäsligungsgrad 19,1 °/», Der Beschäftigungskoeffizient,
der den Beschäftigungsgrad in einer einzigen Zahl zum
Ausdruck bringt, betlägt im Berichtsquartal für die Ge-
samtheit aller erfaßten Betriebe 99 Punkte. Der durch-
schnittliche Beschäftigungsgrad kann mithin als-b es rie-
digend bezeichnet werden.

^
Das Bunöesgesetz über die berufliche Ausbildung.
Luzern waren unter dem Vorsitz des Zeniralprä-

sidenten Dr. Tschumi, Regierungsrat in Bern, die
Direktion und der Zentralvorstand des Schweizerischen
Gewerbeverbandes zur Beratung und zur Bereinigung

des Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung
versammelt. Der von der Direktion umgearbeitete Ent-
wurf des eidgenössischen Arbeitsamtes in dieser Materie
wurde nach mehrstündigen intensiven Verhandlungen gut-
geheißen. Die bereinigte Vorlage soll nun an die Jahres-
Versammlung des Schweizer. Gewerbeverbandes, welche
am 4. und 5. Juli in Baden stattfinden wird, weiter
geleitet werden.

Ueber die ANfhàKg àer Vorschriften zur Be-
Wmpflmg der Miet- und Wohnungsnot hat der Bun-
desrat folgenden Beschluß gefaßt:

Art. 1. Die Vorschriften des Bundesratsbeschluffes
vom 9. April 1920 betreffend Bekämpfung der Miet-
und Wohnungsnot werden, soweit sie gemäß dem Bun-
desratsbeschluß vom 28. Juli 1922 noch in Kraft stehen,
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aufgehoben:

Art. 2. Die gestützt auf die Bundesratsbeschlüffe
vom 9. April ^1920 und 28. Juli 1922 erlassenen kan-
tonalen Ausführungsbestimmungen können vom 1. Juli
1925 hinweg nur noch angewandt werden: a) auf Miet-
vertrüge über Wohnungen von mehr als 3 Zimmern,
mit Wirkung bis längstens 1. Mai 1926; d) auf Miet-
vertrüge über Wohnungen bis zu 3 Zimmern mit Wir-
kung bis längstens 1. November 1926.

Art. 3. Bei der Feststellung der Zahl der Zimmer
einer Wohnung sind Mansarden, Kammern und ähnliche
Räume nicht mitzuzählen. Die zur Beurteilung der Be-
gehren der Mieter zuständigen Behörden entscheiden im
Streitsalle auch über die Zugehörigkeit der Wohnung
zur einen oder andern Kategorie.

Art. 4. Die Regierungen der Kantone, in denen
noch Ausführungsbestimmungm zu den Bundesratsbe-
schlössen vom 9. April 1920 und 28. Juli 1922 in
Kraft stehen, können innerhalb der in Art. 2 festgesetzten

Grenzen die Geltungsdauer der Entscheide über Mietzins-
ftstsetzungen oder Aushebung der Kündigung den üblichen
Kündigungsterminen anpassen. — Die Regierungen dieser
Kantone sind ebenfalls befugt, die Termine zu bestimmen,
bis zu denen für die Wohnungen der einen oder der
andern Kategorie Begehren der Mieter bei der zustän-
digen Behörde angebracht werden können.

Art. 5. Die Äusführungsbestimmungen der Kantone
zu den Bundesratsbeschlüssen vom 9. April 1920 und
28. Juli 1922 treten ohne weiteres außer Kraft, soweit
sie mit den Vorschriften des gegenwärtigen Beschlusses
nicht mehr vereinbar sind.

Art. 6. Die von den zuständigen Behörden vor dem
1. Juli 1925 getroffenen Entscheide werden durch den
gegenwärtigen Beschluß nicht berührt. — Nach Ablauf
der in dem Entscheide festgesetzten Dauer unterliegen die

durch sie geordneten Mißverhältnisse den Bestimmungen
des gegenwärtigen Beschlusses.

Der Bundesrat begleitet diesen Beschluß mit einem
ausführlich gehaltenen Bericht an die Bundesversamm-
lung. Er macht darin auch unverbindlich verschiedene
Anregungen aus Ausbau des Obligationenrechtes, also
des ordentlichen Rechtes, im Interesse des Mieterschutzes
in Zeiten starken Wohnungsmangels, und er möchte mit
dem Bericht die Diskussion über diese Angelegenheit, vor
allem auch in den eidgenössischen Räten, in die Wege
leiten.

Arbetts-Hygiêse. Das Internationale Arbeitsamt
in Genf hat mit der Publikation eines großen illustrier-
ten Sammelwerkes über die Arbeitshygiene begonnen,
das in Faszikeln und später in einem starken Bande er-
scheint, von den bedeutendsten Fachmännern verfaßt und
alles umfassen wird, was bis anhin in den verschiede-
nen Ländern auf dem Gebiete erforscht und erzielt wor-
den ist. Aus den Industrien, die zur Behandlung gs-
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langen, notieren mir unter anberem: iß^o§p^or»Oued>
fttber= unb Blei»Verarbeitung, günbholj gabrifation,
Brauereien, Kautfcfjuf» unb geEuloib»f>etfieEung, Kunfi
feibe», SBoEe» unb guder=gabrtfen, ?ßoft, Delegraph unb
Detephon. gn Steferungen belogen, ïoftet baS SBerf 40
©chweijerfranfen, fpäter eingebunben 75©chweijerfranfen.

Oerkeimmtt.
Das GrgeöniS iter fch«>eiprlf£h»beHif$ejt KMrt»

ictjaftètter^attôlungen. Am 20. Mat 1925 fanb ber
AuStaufch ber GenehmignngSerflärungen betreffenb baS

gufatprotofoE oom 11. Siïiai 1925 pm fchweijerifch»
beutfchen ^rototoU über bte Ginfuhrbefchränfungen oom
17. dlooember 1924 fiatt. Gemäfj Slttifel 3 ber neuen
Vereinbarung tritt biefelbe je^n Sage nach bem 3eit=
punît ber gegenfeitigen Genehmigung, baS beißt alfo
1. guni 1925 in Kraft. 2Bte bereits'mitgeteilt, be=

jiehen ftdj bie neuen Grietchterungen in erfter Slnie auf
Grhöhungen ber beiberfeitigen Ginfuhrfon»
ting en te. gerner finb oon Kontingentsliften eine Steide
oon Sßarengruppen geftrictjen morben. gu ben neuen
Siften fei folgenbeS bemerft: ©chweijerltfte, Anlage II:
Entgegen ben früheren ißrotofoEen befiehl jet)t nur nod)
je eine Sifte für bie ©chroeij unb für ®eutfc|lanb, wo»
burdh ihre Durchführung einfädlet gehaltet mirb. Gnt»
fpredjenb bem beutfchen Vorgehen im fßrotofoE oom
17. dtooember finb bie Kontingente barin in gahlen ffij»
giert. DaS angegebene Kontingent oerfteht fleh für bie

gett oom 1. guni bis 30. September 1925. GS hanbelt
ftch um ein VtermonatSfonttngent in gentnern. Durch
baS neue Abfommen werben f^meijerifdherfettS girEa 60
ganje unb Deilpofitionen materiell freigegeben,
inbem fte nicht mehr auf ber Sifte figurieren. SBaS bie
fChtoeijerifChe KontingentSttfte anbelangt, frab bret Gruppen

p untertreiben ; für Seber unb gemiffe Seberartifel
tourbe oereinbart, baff bte Gtnfuhr nicht ungünftiger be=.

hanbelt toirb, als bisher, baff fie bagegen bei ber Auf»
hebung beS beutfctjen AuSfufroerboteS für £äute unb
gelle oöHig freigegeben toirb. Bei einer jtoeiten Gruppe
oon SGßaren tourbe auf bie geftfehung eines beftimmten
Kontingentes oergic^tet, inbem eS fiel) oorwlegenb um
Deilpofitionen hanbelt, mo eine girierung eines beftimmten
Kontingentes mit ©cljwierigfeiten oerbunben ift

Die Gtnfuhr barf nidjt ungünftiger behanbelt toerben
als bisher, gür bie britteKategorie finb burdjwegS
fefte Kontingente eingefet)t toorben. Deutfche Sifte Art»

läge I: gür garben, SBebftühle, Kabel unb für gemiffe
Vofitionep oon VöhbaumtooHgetoeben, welcfte für unfere
Gjportinbuftrie oon mefentltdher Bebeutung ftnb, routbe
eine Aufhebung ber Kontingentierung erreicht,
gür anbere wichtige Gjportpofitionen, wie gement, Kai»
jiumfarbib, SßoHgewebe, baummoUene Garne, roh» unb
gugerieiftete BaumwoEgewebe unb ©tiefereien finb bie

Kontingente erhöht morben. Artifel 2 beS gufatj»
protoïoES fpridjt oon ber Aufhebung oon ^wet Grunb»
fätpn hinjtChtltch ber Durchführung ber noch oerbleiben»
ben @inf«hrbef«|rän!ungen. Bisher würbe bewtfcherfeitS
bei ber Grteilung oon GlnfuhrbewiEigungen ein Unter»
fdjieb gemalt, ob ber GefudffieEer eine beuif^e gitma
ober Mof Vertreter eines f^weijerifi|en |>aufeS war.
Diefe unterfdhiebliche Behanblung fäEt nun bahin. garner
wirb bie Bemeffttng ber pr Ginfuhr p bewiftgèiîhëpl
Klengen für äßaren ber Anlage I unb II (ausgenommen
bie in Art. 2 befonbetS aufgeführten bret ^Sofitionen) oori
îeiner anbern VorauSfe|ung abhängig gemacht als oon
bem ©tanb ber AuSnütpng ber feftgefetüen Kontingente.
AuS ber Kategorie oon SBaten, bie bisher noch ""ter
Ginfuhrbefdjrünfungen fianben, hat baS VolfSwirtfdhaftS»

bepartement nach Begutachtung ber Gjçpertenfommiffion
für bie Ginfuhrbefchränfungen für jirfa 80 ißofüionen eben»

faES mit SSMrfung oom 1. guni 1925 an, generelle
Ginfuhrbewilligungen über aEe Grenjen erteilt.

guro »In® ber öeatfcJj « fdjweijertfchen Gtnfuhr»
befdjsSttlumgen. DaS gufa|protoïoll oom 11. SJlai
1925 über bie Grlei^teruiigen im fchwetjerifch»
beutfchen SBarenauStaufch famt ben bap gehörigen
Anlagen, bie bie Details über bie GlnfuhrbewiEigungen
enthalten, ift im Söortlaut in Mr. 40 beS „©djweijer.
£>anbelSamtSbIatteS" abgebrudt.

Qtrtaadwma.
Der Verlonb '

f^wetjerlfier Glafermeifter unb
geufteföMIßnteu hielt in ©olotlpra fetne 38. General»
oerfammlwng ab, an ber ftch ungefähr 35 Mttgttebet
auS ben o er fchiebenen ©eîtionen, fowte Ginjelmitglieber
beteiligten. Der gentralpräfibent grüh (grauenfeib) er»

öffnete bte ©ifcung, wobei er über bte Dätigfett beS

VerbanbeS im oerfloffenen gahre einen furjen überftcht»
liehen Bericht erftatiete unb gentralpräfibent Keller
(Eöinterthur) baS tn fernigen ÜBorten gehaltene Vto»
îoE ber legten Generaloerfammlung in Schaffhaufen
oerlaS. dtad) Gntgegennahme beS Berichts ber oer»
fchtebenen oertretenen ©eftionen würbe ber 3lntrag ber
©eftion gürich, für SluSbilbung tüchtigen EtachwuchfeS
burch ftrenge Überwachung ber Sehroerträge beforgt

p fein, einfiimmig angenommen.

Sitnmeret-llBioerfalmafdiiie „laja".
(©ingefanbt.)

Die girma Grnft 91. Elüeger & Gie., Bafel,
Eiübengaffe 1, fteEte auf ber bieSjährigen ©chweijer
SRuftermeffe eine SJtaichine aus, bie bei ben bte EJleffe
befuchenben gimmermeiftern gro^e 9lnerfennung fanb:
gimmerei=UntoerfaImaf^ine „9iuga". Die gleiche 9Jla»

fdhine würbe auch anläßlich ber Generaloerfammlung beS

©cljwetjerifchen gimmermeifter VerbanbeS tn gürich
(19. 9lpril 1925) oorgeführt unb fanb bort nicht min»
bere 9ltterîennung unb Bewunbernng.

Die „Vuga" ift beftimmt pr Ausführung einer ganjen
Eteihe oon Arbeiten, für bie bisher entweber gar feine
ober nur mehr ober weniger fomplijterte ©pejialmafdhinen
pr Verfügung fianben:

DerauSftemmen ber Ginf^nitte in Dteppenwangen,
greifen ber gapferdcœer in Batten, Ginjiehen oon
©(hwalbenfdhwanputen, ginfenfräfen, Ausbohren oon
Aftlöchern unb |>erauSfräfen ber h^rp erforberlichen
gapfen, Kehlarbeiten oerfchiebenftet Art, gewöhnliche
Bohrarbeiten, deuten unb ©ptmbett oon Brettern :c.

Die EKafchine ift auf einem ©tänber aus Gu^eifen
brehbar angeorbnet. An ber gührungSfchiene wirb etn

Gleftromoior in ber SängSrichtung mittels £wnbrab hi"=
unb hetöewegt. Gin Support ermöglicht §o<h» unb Dief»
fteEung beS SJotorS, foba| febe beliebige Diefe äugen»
Midlich fixiert werben fann. Da bie Arbeil bireft oon
ber fEiotorenweße geleiftet wirb, fo faüen foftfpieltge
unb umftänbliche Etiemen unb DranSmiffionen weg. Der
Anfchlü§ erfolgt mittels Kabel an febe Kraftleitung,. Am
Gu^ftänber ift etn £ol§tifch oon ?.mecfinä|iger Sänge unb
Breite angefchraubt, pr Aufnahme ber p beccrbeitenben

Sßerfftücfe. Die dJtofcbtrte ift leicht transportabel unb
fann ohne gro|e 9Kühe an febem beliebigen Drte ber
SBerfftgtt ober beS AbbunbplaheS awfgepeEt werben,
©en tabeEoS oentilierten Motor f^ü|t ein Aluminium»
gehäufe gegen ©taub unb ©pri|waffer. Gin gro| bimen«

s« M«M. schweiz. VsmHW.>.<ZeiwNK („Meisterblatt") Nr. V

langen, notieren wir unter anderem: Phosphor-Queck-
silber- und Blei-Verarbeitung, Zündholz Fabrikation,
Brauereien, Kautschuk- und Zelluloid-Herstellung, Kunst
seide-, Wolle- und Zucker-Fabriken, Post, Telegraph und
Telephon. In Lieferungen bezogen, kostet das Werk 40
Schweizerfranken, später eingebunden 75 Schweizerfranken.

SerlkêMWîteii
Das Ergebnis der schweizerisch-deutschen Wirt-

schastsverhandlungen. Am 20. Mai 1925 fand der
Austausch der Genehmigungserklärungen betreffend das
Zusatzprotokoll vom 11. Mai 1925 zum schweizerisch-
deutschen Protokoll über die Einfuhrbeschränkungen vom
17. November 1924 statt. Gemäß Artikel 3 der neuen
Vereinbarung tritt dieselbe zehn Tage nach dem Zeit-
punkt der gegenseitigen Genehmigung, das heißt also
1. Juni 1925 in Kraft. Wie bereits mitgeteilt, be-

ziehen sich die neuen Erleichterungen in erster Linie auf
Erhöhungen der beiderseitigen Einfuhrkon-
ting ente. Ferner sind von Kontingentslisten eine Reihe
von Warengruppen gestrichen worden. Zu den neuen
Listen sei folgendes bemerkt: Schweizerliste, Anlage II:
Entgegen den früheren Protokollen besteht jetzt nur noch
je eine Liste für die Schweiz und für Deutschland, wo-
durch ihre Durchführung einfacher gestaltet wird. Ent-
sprechend dem deutschen Vorgehen im Protokoll vom
17. November sind die Kontingente darin in Zahlen skiz-

ziert. Das angegebene Kontingent versteht sich für die

Zeit vom 1. Juni bis 30. September 1925. Es handelt
sich um ein Viermonatskontingent in Zentnern. Durch
das neue Abkommen werden schweizerischerseits zirka 60
ganze und Teilpositionen materiell freigegeben,
indem sie nicht mehr auf der Liste figurieren. Was die
schweizerische Kontingentsliste anbelangt, sind drei Gruppen
zu unterscheiden; für Leder und gewisse Lederartikel
wurde vereinbart, daß die Einfuhr nicht ungünstiger be-,

handelt wird, als bisher, daß sie dagegen bei der Auf-
Hebung des deutschen Ausfuhrverbotes für Häute und
Felle völlig freigegeben wird. Bei einer zweiten Gruppe
von Waren wurde auf die Festsetzung eines bestimmten
Kontingentes verzichtet, indem es sich vorwiegend um
Teilpositionen handelt, wo eine Fixierung eines bestimmten
Kontingentes mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Die Einfuhr darf nicht ungünstiger behandelt werden
als bisher. Für die dritteKategorre sind durchwegs
feste Kontingente eingesetzt worden. Deutsche Liste An-
läge I: Für Farben, Webstühle, Kabel und für gewisse
Positionen von Rohbaumwollgeweben, welche für unsere
Exportindustrie von wesentlicher Bedeutung sind, wurde
eine Aufhebung der Kontingentierung erreicht.
Für andere wichtige Exportpositionen, wie Zement, Kal-
ziumkarbid, Wollgewebe, baumwollene Garne, roh- und
zugerichtete Baumwollgewebe und Stickereien sind die

Kontingente erhöht worden. Artikel 2 des Zusatz-
Protokolls spricht von der Aufhebung von zwei Grund-
sätzßn hinsichtlich der Durchführung der noch verbleiben-
den Einfuhrbeschränkungen. Bisher wurde deutscherseits
bei der Erteilung von Einfuhrbewilligungen ein Unter-
schied gemacht, ob der Gesuchsteller eine deutsche Firma
oder bloß Vertreter eines schweizerischen Hauses war.
Diese unterschiedliche Behandlung fällt nun dahin. Ferner..
wird die Bemessung der zur Einfuhr zu bewWMiKD
Mengen für Waren der Anlage I und II (ausgenommen
dis in Art. 2 besonders aufgeführten drei Positionen) von
keiner andern Voraussetzung abhängig gemacht als von
dem Stand der Ausnützung der festgesetzten Kontingente.
Aus der Kategorie von Waren, die bisher noch unter
Einfuhrbeschränkungen standen, hat das Volkswirtschafts-

département nach Begutachtung der Expertenkommission
für die Einfuhrbeschränkungen für zirka 80 Positionen eben-

falls mit Wirkung vom 1. Juni 1925 an, generelle
Einfuhrbewilligungen über alle Grenzen erteilt.

Zum Abbau der deutsch-schweizerischen Einfuhr-
beschmnkungen. Das Zusatzprotokoll vom 11. Mai
1925 über die Erleichterungen im schweizerisch-
deutschen Warenaustausch samt den dazu gehörigen
Anlagen, die die Details über die Einfuhrbewilligungen
enthalten, ist im Wortlaut in Nr. 40 des „Schweizer.
Handelsamtsblattes" abgedruckt.

Dsr Verband schweizerischer Glasermeister und
Fenstêîfabriêanten hielt in Solothurn seine 38. General-
Versammlung ab, an der sich ungefähr 35 Mitglieder
aus den verschiedenen Sektionen, sowie Einzelmitglieder
beteiligten. Der Zentralpräsident Früh (Frauenfeld) er-
öffnete die Sitzung, wobei er über die Tätigkeit des
Verbandes im verflossenen Jahre einen kurzen Übersicht-
lichen Bericht erstattete und Zentralpräsident Keller
(Winterthur) das tn kernigen Worten gehaltene Proto-
koll der letzten Generalversammlung tn Schaffhausen
verlas. Nach Entgegennahme des Berichts der ver-
schiedenen vertretenen Sektionen wurde der Antrag der
Sektion Zürich, für Ausbildung tüchtigen Nachwuchses
durch strenge Überwachung der Lehrverträge besorgt
zu sein, einstimmig angenommen.

ZiMMt-wiNiAiiMi« ,.RW".
(Eingesandt.)

Die Firma Ernst A. Rüeger â Cie., Basel,
Rüdengaffe 1, stellte auf der diesjährigen Schweizer
Mustermesse eine Maschine aus, die bei den die Messe
besuchenden Zimmermeistern große Anerkennung fand:
Zimmerei-Unioersalmaschine „Ruga". Die gleiche Ma-
schine wurde auch anläßlich der Generalversammlung des
Schweizerischen Zimmermeister-Verbandes in Zürich
(19. April 1925) vorgeführt und fand dort nicht min-
dere Anerkennung und Bewunderung.

Die „Ruga" ist bestimmt zur Ausführung einer ganzen
Reihe von Arbeiten, für die bisher entweder gar keine
oder nur mehr oder weniger komplizierte Spezialmaschinen
zur Verfügung standen:

Herausstemmen der Einschnitte tn Treppenwangen,
Fräsen der Zapfenlöcher in Balken, Einziehen von
Schwalbenschwanznuten, Zinkenfräsen, Ausbohren von
Astlöchern und Herausfräsen der hierzu erforderlichen
Zapfen, Kehlarbeiten verschiedenster Art, gewöhnliche
Bohrarbeiten, Nuten und Spunden von Brettern rc.

Die Maschine ist auf einem Ständer aus Gußeisen
drehbar angeordnet. An der Führungsschiene wird ein
Elektromotor in der Längsrichtung mittels Handrad hin-
und herbewegt. Ein Support ermöglicht Hoch- und Tief-
stellung des Motors, sodaß jede beliebige Tiefe äugen-
blicklich fixiert werden kann. Da die Arbeit direkt von
der Motorenwelle geleistet wird, so fallen kostspielige
und umständliche Riemen und Transmissionen weg. Der
Anschluß erfolgt mittels Kabel an jede Kraftleitung.. Am
Kußstavder ist àHolztisch von ZweKnäßiger Länge und
Breite angeschraubt, zur Ausnahme der zü bearbeitenden
Werkstücke. Die Maschine ist leicht transportabel und
kann ohne große Mühe an jedem beliebigen Orte der
Werkstatt oder des Abbundplcches aufgestellt werden.
Den tadellos ventilierten Motor schützt ein Aluminium-
gchäuse gegen Staub und Spritzwasser. Ein groß dimen»
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